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26. Gesetz vom 12. März 2008 über Stiftungen und Fonds (Tiroler Stiftungs- und Fondsgesetz 2008)
27. Gesetz vom 13. März 2008, mit dem das Gemeindesanitätsdienstgesetz geändert wird
28. Verordnung des Landeshauptmannes vom 29. April 2008 über die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen und die

Sperrzeiten von Gastgewerbebetrieben während der Fußball-Europameisterschafts-Endrunde UEFA EURO 2008

Der Landtag hat beschlossen:

1 .  A B S C H N I T T
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Stiftungen (§ 2 Abs. 1) und
Fonds (§ 2 Abs. 2), die nach ihren Zwecken über den
Interessenbereich des Landes nicht hinausgehen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Stiftungen und Fonds
für Zwecke einer gesetzlich anerkannten Kirche oder
Religionsgesellschaft, es sei denn, dass diese Stiftungen
oder Fonds zu ihrer Errichtung, Änderung, Auflösung
oder Verwaltung nach den für diese gesetzlich aner-
kannte Kirche oder Religionsgesellschaft geltenden Be-
stimmungen der Genehmigung der Behörde bedürfen
oder der behördlichen Aufsicht unterliegen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Stiftungen sind durch privatrechtliche Erklärung
eines Stifters dauernd gewidmete Vermögen mit Rechts-
persönlichkeit, deren Erträge der Erfüllung gemeinnüt-
ziger Zwecke dienen.

(2) Fonds sind durch privatrechtliche Erklärung eines
Fondsgründers gewidmete Vermögen mit Rechtsper-
sönlichkeit, die nicht auf Dauer eingerichtet sind und
die der Erfüllung gemeinnütziger Zwecke dienen.

(3) Als gemeinnützig sind jene Zwecke anzusehen,
die der Förderung des Gemeinwohles, insbesondere auf
kulturellem, künstlerischem, wissenschaftlichem, sozia-
lem, sportlichem oder ökologischem Gebiet, dienen.

2 .  A B S C H N I T T
Stiftungen

1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Errichtung einer Stiftung 

unter Lebenden

§ 3
Voraussetzungen 

für die Errichtung

Für die Errichtung einer Stiftung unter Lebenden
sind erforderlich:

a) die Vorlage einer Stiftungserklärung unter An-
schluss einer Stiftungssatzung und eines Vorschlages für
die erstmalige Bestellung der Stiftungsorgane an die
Landesregierung und

b) die Bewilligung durch die Landesregierung.

§ 4
Stiftungserklärung

(1) Die Stiftungserklärung ist die Willenserklärung
des Stifters, ein bestimmt bezeichnetes Vermögen
(Stammvermögen) für die Errichtung einer Stiftung zur
Erfüllung eines näher bestimmten gemeinnützigen
Zweckes auf Dauer zu widmen.

(2) Bei Stiftungen unter Lebenden bedarf die Stif-
tungserklärung der Schriftform. Die Unterschrift des
Stifters muss entweder vor der Bewilligungsbehörde ge-
leistet werden oder gerichtlich oder notariell beglaubigt
sein.

(3) Die Stiftungserklärung kann bis zum Eintritt der
Rechtskraft des Bewilligungsbescheides widerrufen
werden.
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§ 5
Stiftungssatzung

Die Stiftungssatzung ist in dreifacher Ausfertigung
vorzulegen und hat zu enthalten:

a) die Bezeichnung der Stiftung, der der Zusatz „Stif-
tung“ beizufügen ist,

b) den Sitz der Stiftung, der in Tirol liegen muss, so-
wie eine Zustelladresse im Inland,

c) den näher bestimmten Zweck der Stiftung,
d) die detaillierte Beschreibung des Stammvermögens

der Stiftung,
e) Angaben über die Verwendung der Erträge des

Stammvermögens, den durch die Stiftung begünstigten
Personenkreis, die Vorgangsweise bei der Zuerkennung
von Stiftungserträgen sowie die Voraussetzungen, unter
denen allenfalls Erträge dem Stammvermögen zugeführt
werden können,

f) die Bezeichnung der Stiftungsorgane und Bestim-
mungen über deren Bestellung, Funktionsdauer, Aus-
scheiden und Abberufung,

g) Bestimmungen über die Aufgaben der Stiftungs-
organe und deren Geschäftsgang,

h) Bestimmungen über die Vertretung der Stiftung
durch den Stiftungsvorstand,

i) die Beschlusserfordernisse,
j) Bestimmungen über die Verwendung des bei einer

Auflösung der Stiftung noch vorhandenen Vermögens.

§ 6
Vorschlag für die Bestellung 

der Stiftungsorgane

(1) Der Vorschlag für die erstmalige Bestellung der
Stiftungsorgane hat zu enthalten:

a) bei natürlichen Personen den Vor- und Familien-
namen, das Geburtsdatum und die Adresse, bei juristi-
schen Personen ihre Bezeichnung und ihren Sitz sowie
den Vor- und Familiennamen der zu ihrer Vertretung be-
rufenen Organe,

b) die Angabe der Funktion, in die die Personen be-
stellt werden sollen,

c) eine eigenhändig unterfertigte Erklärung der zu be-
stellenden Personen, dass sie mit der Bestellung einver-
standen sind.

(2) Die vorgeschlagenen Personen müssen zur Wahr-
nehmung der jeweiligen Funktion geeignet sein. Natür-
liche Personen müssen überdies eigenberechtigt sein.

§ 7
Bewilligung der Errichtung

(1) Die Landesregierung hat die Errichtung einer Stif-
tung unter Lebenden zu bewilligen, wenn

a) eine dem § 4 entsprechende Stiftungserklärung
vorliegt,

b) der Stiftungszweck gemeinnützig ist,
c) das Stammvermögen einen Wert von mindestens

70.000,– Euro hat und ausreicht, um die Erfüllung des
Stiftungszweckes auf Dauer sicherzustellen,

d) die Stiftungssatzung den Erfordernissen nach § 5
entspricht und eine ordnungsgemäße Verwaltung des
Stiftungsvermögens sowie die Erfüllung des Stiftungs-
zweckes gewährleistet und

e) ein dem § 6 entsprechender Vorschlag für die erst-
malige Bestellung der Stiftungsorgane vorliegt.

(2) Wurde der Stiftungserklärung keine dem Abs. 1
lit. d entsprechende Stiftungssatzung oder kein dem § 6
entsprechender Vorschlag für die erstmalige Bestellung
der Stiftungsorgane angeschlossen, so hat die Landesre-
gierung den Stifter aufzufordern, die fehlenden Unter-
lagen vorzulegen bzw. die erforderlichen Änderungen
vorzunehmen.

(3) Die Landesregierung hat gleichzeitig mit der Be-
willigung der Errichtung der Stiftung die Stiftungssat-
zung zu genehmigen und die vorgeschlagenen Stiftungs-
organe zu bestellen.

(4) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Bewilli-
gungsbescheides erlangt die Stiftung Rechtspersönlich-
keit. Die Errichtung einer Stiftung ist auf deren Kosten
im Boten für Tirol zu verlautbaren.

2 .  U n t e r a b s c h n i t t
Errichtung einer Stiftung von Todes wegen

§ 8
Voraussetzungen für die Errichtung

Für die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen
sind erforderlich:

a) das Vorliegen einer Stiftungserklärung und
b) die Bewilligung durch die Landesregierung.

§ 9
Stiftungserklärung

(1) Bei Stiftungen von Todes wegen bedarf die Stif-
tungserklärung nach § 4 Abs. 1 der Form einer letztwil-
ligen Anordnung (§§ 577 bis 601 des Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuches).

(2) Das Verlassenschaftsgericht hat der Landesregie-
rung die Stiftungserklärung unverzüglich zur Kenntnis
zu bringen. Der Landesregierung obliegen die Abgabe
der Erbantrittserklärung oder der Erklärung über die
Annahme des Vermächtnisses für die letztwillig be-
dachte Stiftung, die Sicherstellung der Einbringung des
letztwillig bezeichneten Stammvermögens und dessen
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Verwaltung sowie die Vertretung der Stiftung bis zur Be-
stellung eines Stiftungskurators oder, wenn ein solcher
nicht bestellt wird, bis zur Bestellung des Stiftungsvor-
standes.

§ 10
Bewilligung der Errichtung

(1) Die Landesregierung hat die Errichtung einer Stif-
tung von Todes wegen zu bewilligen, wenn

a) eine den §§ 4 Abs. 1 und 9 Abs. 1 entsprechende
Stiftungserklärung vorliegt,

b) der Stiftungszweck gemeinnützig ist,
c) das Stammvermögen einen Wert von mindestens

70.000,– Euro hat und ausreicht, um die Erfüllung des
Stiftungszweckes auf Dauer sicherzustellen,

d) die Stiftungssatzung den Erfordernissen nach § 5
entspricht und eine ordnungsgemäße Verwaltung des
Stiftungsvermögens sowie die Erfüllung des Stiftungs-
zweckes gewährleistet und

e) ein dem § 6 entsprechender Vorschlag für die erst-
malige Bestellung der Stiftungsorgane vorliegt.

(2) Die Landesregierung hat gleichzeitig mit der Be-
willigung der Errichtung der Stiftung die Stiftungssat-
zung zu genehmigen und die vorgeschlagenen Stiftungs-
organe zu bestellen.

(3) In Verfahren nach Abs. 1 kommt der Landesre-
gierung, den Erben des Stifters und dem Testaments-
vollstrecker Parteistellung zu.

(4) Liegt neben der Stiftungserklärung für die Errich-
tung einer Stiftung von Todes wegen keine dem Abs. 1
lit. d entsprechende Stiftungssatzung oder kein dem § 6
entsprechender Vorschlag des Stifters zur erstmaligen
Bestellung der Stiftungsorgane vor, sind aber die Voraus-
setzungen nach Abs. 1 lit. a bis c erfüllt, so hat die Lan-
desregierung die Errichtung der Stiftung zu bewilligen
sowie aus dem Vorschlag für die erstmalige Bestellung
der Stiftungsorgane einen Stiftungskurator oder, wenn
dies nicht möglich ist, weil ein solcher Vorschlag nicht
vorliegt oder keine der vorgeschlagenen Personen die
Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 erfüllt oder diese mit
der Bestellung nicht einverstanden sind, eine andere
geeignete Person zum Stiftungskurator zu bestellen und
dieser aufzutragen, die erforderlichen Ergänzungen
oder Änderungen nach dem erkennbaren Willen des
Stifters innerhalb einer angemessen festzusetzenden
Frist vorzunehmen.

(5) Bis zur rechtskräftigen Genehmigung der Stif-
tungssatzung und Bestellung der Stiftungsorgane oblie-
gen dem Stiftungskurator die Verwaltung des Stiftungs-
vermögens, die Vertretung der Stiftung und erforder-

lichenfalls die Aufgaben nach § 9 Abs. 2 zweiter Satz.
§ 11 Abs. 2 gilt sinngemäß. Der Stiftungskurator hat An-
spruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen. Weiters
gebührt ihm für seine Mühewaltung eine von der Lan-
desregierung festzusetzende Vergütung aus den Erträ-
gen des Stiftungsvermögens. § 11 Abs. 4 vierter und
fünfter Satz ist anzuwenden.

(6) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides
über die Errichtung der Stiftung erlangt diese Rechts-
persönlichkeit. Die Errichtung einer Stiftung ist auf
deren Kosten im Boten für Tirol zu verlautbaren.

3 .  U n t e r a b s c h n i t t
Verwaltung

§ 11
Stiftungsvorstand

(1) Als Organ der Stiftung ist ein Stiftungsvorstand,
bestehend aus drei Mitgliedern, einzurichten.

(2) Der Stiftungsvorstand hat die Stiftung zu ver-
walten und zu vertreten und insbesondere für die Er-
haltung des Stammvermögens und die Erfüllung des
Stiftungszweckes zu sorgen. Er hat seine Aufgaben
unter Beachtung dieses Gesetzes und der Stiftungssat-
zung mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters zu erfüllen. Im Fall schuldhafter
Pflichtverletzung haften die Mitglieder des Stiftungs-
vorstandes für einen allfälligen daraus entstandenen
Schaden.

(3) In den Stiftungsvorstand dürfen nur Personen
bestellt werden, die geeignet und mit ihrer Bestellung
einverstanden sind. Natürliche Personen müssen über-
dies eigenberechtigt sein. Die Bestellung, das Ausschei-
den oder die Abberufung von Mitgliedern des Stiftungs-
vorstandes ist der Landesregierung unter Angabe des
Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der
Adresse des jeweiligen Mitgliedes, bei juristischen Per-
sonen unter Angabe ihrer Bezeichnung, ihres Sitzes
sowie des Vor- und Familiennamens der zur ihrer Ver-
tretung berufenen Organe, anzuzeigen.

(4) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes haben
Anspruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen.
Weiters gebührt ihnen für ihre Mühewaltung eine Ver-
gütung aus den Erträgen des Stiftungsvermögens. Die
Vergütung ist vom Stiftungsvorstand mit einstimmigem
Beschluss festzulegen. Sie muss in einem angemessenen
Verhältnis zum Ausmaß der Tätigkeit und zu den Er-
trägen der Stiftung stehen. Durch die Gewährung der
Vergütung darf die Zuerkennung von Stiftungserträgen
nicht wesentlich beeinträchtigt werden.
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(5) Der Stiftungsvorstand hat seine Tätigkeit ent-
sprechend zu dokumentieren und die Unterlagen der
Landesregierung auf Verlangen vorzulegen.

§ 12
Stiftungsbeirat

(1) In der Stiftungssatzung kann die Einrichtung eines
Stiftungsbeirates vorgesehen werden. Diesem obliegt
die Beratung des Stiftungsvorstandes.

(2) In den Stiftungsbeirat dürfen nur Personen be-
stellt werden, die geeignet und mit ihrer Bestellung ein-
verstanden sind. Die Bestellung, das Ausscheiden oder
die Abberufung von Mitgliedern des Stiftungsbeirates
ist der Landesregierung unter Angabe des Vor- und
Familiennamens, des Geburtsdatums und der Adresse
des jeweiligen Mitgliedes, bei juristischen Personen
unter Angabe ihrer Bezeichnung, ihres Sitzes sowie des
Vor- und Familiennamens der zur ihrer Vertretung be-
rufenen Organe, anzuzeigen.

§ 13
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen ist nach den Grundsätzen
einer wirtschaftlichen Vermögensverwaltung anzule-
gen. Der Wert des Stammvermögens ist zu erhalten.

(2) Wird der Stiftung nach ihrer Errichtung durch pri-
vatrechtliche Erklärung Vermögen auf Dauer gewidmet
(Zustiftungen), so ist dieses dem Stammvermögen zu-
zuführen und dessen Beschreibung in die Stiftungssat-
zung aufzunehmen.

(3) Erträge sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes
entsprechend der Stiftungssatzung zu verwenden. Sie
dürfen dem Stammvermögen außer in dem Fall, dass sie
zur Erfüllung des Stiftungszweckes keine Verwendung
finden, nur in den Fällen zugeführt werden, die in der
Stiftungssatzung vorgesehen sind.

§ 14
Änderung der Stiftungssatzung

(1) Die Stiftungssatzung kann vom Stiftungsvor-
stand mit einstimmigem Beschluss unter Beachtung des
Stifterwillens geändert werden. Eine Änderung des Stif-
tungszweckes oder des begünstigen Personenkreises
darf nur vorgenommen werden, wenn der Stiftungs-
zweck andernfalls nicht mehr erreicht werden könnte
oder nicht mehr gemeinnützig wäre oder wenn die Än-
derung dem Willen des Stifters offenkundig besser ent-
spricht.

(2) Die Stiftungssatzung ist zu ändern, wenn und so-
weit dies zur Verwirklichung des Willens des Stifters
erforderlich ist.

(3) Jede Änderung der Stiftungssatzung bedarf der
Genehmigung der Landesregierung. Im Verfahren über
die Genehmigung kommt bei Stiftungen unter Leben-
den dem Stifter Parteistellung zu. Die Landesregierung
hat Änderungen der Stiftungssatzung, die die Bezeich-
nung, den Sitz oder den Zweck der Stiftung betreffen,
auf deren Kosten im Boten für Tirol zu verlautbaren.

(4) Änderungen der Zustelladresse sind der Landes-
regierung anzuzeigen.

(5) Kommt der Stiftungsvorstand seiner Verpflich-
tung zur Änderung der Satzung nach Abs. 2 nicht nach,
so hat die Landesregierung diesem die Änderung der
Stiftungssatzung binnen einer angemessen festzuset-
zenden Frist aufzutragen. Nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist ist die Änderung der Stiftungssatzung von
Amts wegen mit Bescheid vorzunehmen. In diesem Ver-
fahren kommt der Stiftung und bei Stiftungen unter Le-
benden auch dem Stifter Parteistellung zu.

4 .  U n t e r a b s c h n i t t
Stiftungsaufsicht

§ 15
Aufgaben der Stiftungsaufsicht

(1) Die Stiftungen unterliegen der Aufsicht der Lan-
desregierung.

(2) Die Landesregierung hat die Verwaltung der Stif-
tungen, insbesondere die Erhaltung des Stammvermö-
gens, die Anlage des Stiftungsvermögens, die Verwen-
dung der Stiftungserträge und die laufende Erfüllung des
Stiftungszweckes, zu überwachen. Zu diesem Zweck
kann die Landesregierung von den Stiftungsorganen je-
derzeit die erforderlichen Auskünfte verlangen und in
sämtliche Unterlagen Einsicht nehmen.

(3) Bis zum 30. Juni eines jeden Jahres ist der Landes-
regierung ein Rechnungsabschluss für das abgelaufene
Kalenderjahr vorzulegen. In diesem sind die Einnahmen
und die Ausgaben der Stiftung sowie der Vermögens-
stand zum 31. Dezember, aufgegliedert in Stammver-
mögen und sonstiges Vermögen unter gesonderter Aus-
weisung von Zustiftungen, Rücklagen und Erträgen, die
dem Stammvermögen zugeführt wurden, darzustellen.
Ist in der Stiftungssatzung ein Rechnungsjahr abwei-
chend vom Kalenderjahr festgelegt, so ist der Rech-
nungsabschluss innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ablauf des Rechnungsjahres vorzulegen und hat die Dar-
stellung der Einnahmen und Ausgaben sowie des Ver-
mögensstandes zum Ende des Rechnungsjahres zu er-
folgen. Dem Rechnungsabschluss sind ein Bericht über
die zur Erfüllung des Stiftungszweckes gesetzten Maß-
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nahmen sowie die jeweils zugrunde liegenden Beschlüsse
oder Verfügungen der Stiftungsorgane anzuschließen.

§ 16
Genehmigungsvorbehalt

(1) Rechtsgeschäfte über die Belastung oder Veräu-
ßerung von unbeweglichem Stiftungsvermögen bedür-
fen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Lan-
desregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
dadurch die Erfüllung des Stiftungszweckes nicht ge-
fährdet wird. Solche Rechtsgeschäfte werden Dritten
gegenüber erst durch die Beurkundung der aufsichts-
behördlichen Genehmigung wirksam.

(2) Die Festsetzung der Vergütung nach § 11 Abs. 4
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Lan-
desregierung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zum
Ausmaß der Tätigkeit und zu den Erträgen des Stif-
tungsvermögens steht und die Zuerkennung von Stif-
tungserträgen durch die Gewährung der Vergütung
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

§ 17
Aufsichtsbehördliche Maßnahmen

(1) Die Landesregierung hat einem Stiftungsorgan,
das eine ihm nach diesem Gesetz oder der Stiftungssat-
zung obliegende Aufgabe nicht oder nicht ordnungs-
gemäß erfüllt, die Besorgung dieser Aufgabe innerhalb
einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen.

(2) Werden von Stiftungsorganen Beschlüsse gefasst
oder Verfügungen getroffen, die diesem Gesetz, der Stif-
tungssatzung oder offenkundig dem Willen des Stifters
widersprechen, so hat die Landesregierung diese zu be-
anstanden und das Stiftungsorgan aufzufordern, den
rechtmäßigen Zustand innerhalb einer angemessen fest-
zusetzenden Frist herzustellen. Solcherart beanstandete
Beschlüsse oder Verfügungen dürfen nicht durchgeführt
werden.

(3) Die Landesregierung kann den Stiftungsvorstand
abberufen, wenn dieser einem Auftrag nach Abs. 1 oder
einer Aufforderung nach Abs. 2 nicht oder nicht aus-
reichend nachkommt. Die Landesregierung hat einzelne
Mitglieder des Stiftungsvorstandes abzuberufen, wenn
sie die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 nicht oder nicht
mehr erfüllen.

§ 18
Stiftungskommissär

(1) Ist aufgrund pflichtwidrigen Verhaltens des Stif-
tungsvorstandes oder einzelner seiner Mitglieder die
Erhaltung des Stammvermögens der Stiftung oder die

Erfüllung des Stiftungszweckes in sonstiger Weise ge-
fährdet und reichen die Maßnahmen nach § 17 nicht aus,
um die drohende Gefahr abzuwenden, so hat die Lan-
desregierung einen Stiftungskommissär zu bestellen.
Ein Stiftungskommissär ist weiters zu bestellen, wenn
durch das Ausscheiden oder die Abberufung von Mit-
gliedern des Stiftungsvorstandes die Vertretung oder
ordnungsgemäße Verwaltung der Stiftung nicht mehr
gewährleistet ist.

(2) Mit der Bestellung des Stiftungskommissärs ge-
hen die Verwaltung und die Vertretung der Stiftung auf
diesen über. Seine Tätigkeit hat sich auf die laufenden
und unaufschiebbaren Angelegenheiten zu beschrän-
ken, und er hat der Landesregierung binnen vier Wochen
nach seiner Bestellung einen am Willen des Stifters
orientierten Vorschlag für die Neubestellung der Stif-
tungsorgane nach § 6 zu erstatten. § 11 Abs. 2 gilt sinn-
gemäß.

(3) Der Stiftungskommissär hat Anspruch auf Ersatz
der notwendigen Barauslagen. Weiters gebührt ihm für
seine Tätigkeit eine von der Landesregierung festzuset-
zende Vergütung aus den Erträgen des Stiftungsvermö-
gens. § 11 Abs. 4 vierter und fünfter Satz ist anzuwen-
den.

(4) Die Landesregierung hat gleichzeitig mit der Neu-
bestellung der Stiftungsorgane den Stiftungskommissär
wieder abzuberufen.

5 .  U n t e r a b s c h n i t t
Umwandlung, Auflösung

§ 19
Umwandlung einer Stiftung

(1) Eine Stiftung ist in einen Fonds umzuwandeln,
wenn die Erträge des Stiftungsvermögens zur dauern-
den Erfüllung des Stiftungszweckes nicht mehr ausrei-
chen, der Stiftungszweck aber durch die Heranziehung
des Stiftungsvermögens voraussichtlich mindestens
fünf Jahre hindurch erfüllt werden kann.

(2) Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor, so
ist bei der Landesregierung die Umwandlung der Stif-
tung in einen Fonds unter Anschluss einer Prognosebe-
rechnung zu beantragen und gleichzeitig eine Fonds-
satzung, die der Stiftungssatzung so weit wie möglich
zu entsprechen hat, zur Genehmigung vorzulegen.

(3) Wird trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach
Abs. 1 kein Antrag auf Umwandlung der Stiftung in
einen Fonds gestellt, so hat die Landesregierung dem
Stiftungsvorstand die Vorlage einer Fondssatzung bin-
nen einer angemessen festzusetzenden Frist aufzutra-
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gen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist von der
Landesregierung ein Stiftungskommissär zu bestellen
und diesem die Vorlage einer Fondssatzung binnen einer
angemessen festzusetzenden Frist aufzutragen. § 18
Abs. 2 bis 4 sind anzuwenden.

(4) In Verfahren nach den Abs. 2 und 3 kommt der
Stiftung und bei Stiftungen unter Lebenden auch dem
Stifter Parteistellung zu.

(5) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides,
mit dem die Umwandlung bewilligt und die Fondssat-
zung genehmigt wird, wird die Umwandlung der Stif-
tung in einen Fonds bewirkt. Die Stiftungsorgane blei-
ben, außer im Fall des Abs. 3 zweiter Satz, als Fonds-
organe in ihrer Funktion.

(6) Die Landesregierung hat die Umwandlung einer
Stiftung in einen Fonds auf dessen Kosten im Boten für
Tirol zu verlautbaren.

§ 20
Auflösung einer Stiftung

(1) Die Landesregierung hat eine Stiftung auf Antrag
der Stiftung oder von Amts wegen aufzulösen, wenn

a) das Stiftungsvermögen nicht mehr vorhanden ist
oder wenn es zur dauernden Erfüllung des Stiftungs-
zweckes nicht mehr ausreicht und auch die Vorausset-
zungen nach § 19 Abs. 1 für die Umwandlung in einen
Fonds nicht vorliegen oder

b) der Stiftungszweck nicht mehr gemeinnützig oder
seine Erfüllung nicht mehr möglich ist und der Wille des
Stifters auch durch eine Änderung der Stiftungssatzung
nicht erfüllt werden kann.

(2) Im Bescheid über die Auflösung der Stiftung ist
festzulegen, wem das zur Zeit der Auflösung vorhan-
dene Stiftungsvermögen übertragen wird. Die Übertra-
gung des Stiftungsvermögens hat mit deren Zustim-
mung an die in der Stiftungssatzung für den Fall der Auf-
lösung genannte(n) Person(en) zu erfolgen. Ist dies
nicht möglich, so ist das Stiftungsvermögen einer be-
stehenden Stiftung mit einem gleichen oder ähnlichen
Stiftungszweck zu übertragen. Ist auch das nicht mög-
lich, so ist das Stiftungsvermögen einem dem Willen des
Stifters möglichst nahe kommenden gemeinnützigen
Zweck zuzuführen.

(3) Im Verfahren zur Auflösung einer Stiftung haben
die Stiftung, jene Person(en), der (denen) das Vermö-
gen übertragen werden soll, sowie bei Stiftungen unter
Lebenden auch der Stifter Parteistellung.

(4) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Auflösungs-
bescheides erlischt die Rechtspersönlichkeit der Stiftung
und geht das vorhandene Stiftungsvermögen in das Eigen-

tum der Person(en) über, die im Bescheid als Empfänger
des Stiftungsvermögens bestimmt ist (sind). Der Auf-
lösungsbescheid ist eine öffentliche Urkunde im Sinn des
§ 33 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955.

(5) Die Landesregierung hat die Auflösung einer Stif-
tung auf Kosten des Stiftungsvermögens im Boten für
Tirol zu verlautbaren.

3 .  A B S C H N I T T
Fonds

§ 21
Errichtung, Verwaltung, 

Fondsaufsicht, Auflösung

(1) Zur Errichtung eines Fonds unter Lebenden sind
erforderlich:

a) die Vorlage einer Fondsgründungserklärung unter
Anschluss einer Fondssatzung und eines Vorschlages für
die erstmalige Bestellung der Fondsorgane an die Lan-
desregierung und

b) die Bewilligung durch die Landesregierung.
(2) Zur Errichtung eines Fonds von Todes wegen sind

erforderlich:
a) das Vorliegen einer Fondsgründungserklärung und
b) die Bewilligung durch die Landesregierung.
(3) Im Übrigen gelten die §§ 4 bis 7, 9 bis 18 und 20

sinngemäß mit folgenden Abweichungen:
a) § 4 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Fonds-

gründungserklärung die Willenserklärung des Fonds-
gründers ist, ein bestimmt bezeichnetes Vermögen
(Fondsvermögen) für die Errichtung eines Fonds zur
Erfüllung eines näher bestimmten gemeinnützigen
Zweckes zu widmen,

b) § 5 lit. e gilt mit der Maßgabe, dass die Fondssat-
zung Angaben über die Verwendung des Fondsvermö-
gens, über den durch den Fonds begünstigten Perso-
nenkreis sowie die Vorgangsweise bei der Zuerkennung
von Fondserträgen zu enthalten hat,

c) die §§ 7 Abs. 1 lit. c und 10 Abs. 1 lit. c gelten mit
der Maßgabe, dass das Fondsvermögen einen Wert von
mindestens 70.000,– Euro haben und zur Erfüllung des
Fondszweckes ausreichend sein muss,

d) die §§ 11 Abs. 2 erster Satz, 13 Abs. 1 zweiter Satz
und 15 Abs. 2 erster Satz gelten mit der Maßgabe, dass
das Fondsvermögen nicht auf Dauer erhalten werden
muss,

e) § 18 Abs. 1 erster Satz gilt mit der Maßgabe, dass
die Gefährdung der dauernden Erhaltung des Fonds-
vermögens keine Grundlage für die Bestellung eines
Fondskommissärs bildet,
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f) § 20 Abs. 1 lit. a gilt mit der Maßgabe, dass ein
Fonds aufzulösen ist, wenn das Fondsvermögen nicht
mehr vorhanden ist oder zur Erfüllung des Fondszwecks
nicht mehr ausreicht und auch keine begründete Aus-
sicht auf Wiederherstellung eines ausreichenden Fonds-
vermögens besteht.

4 .  A B S C H N I T T
Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 22
Stiftungs- und Fondsregister

Die Landesregierung darf zum Zweck der Einrich-
tung und Veröffentlichung eines Stiftungs- und Fonds-
registers auf der Homepage des Landes Tirol folgende
Daten der diesem Gesetz unterliegenden Stiftungen und
Fonds und ihrer Vertretungsorgane verarbeiten:

a) Bezeichnung, Sitz und Zustelladresse der Stiftun-
gen und Fonds,

b) Zweck der Stiftungen und Fonds,
c) begünstigter Personenkreis,
d) Vor- und Familienname und Adresse der Mitglie-

der des Stiftungsvorstandes, bei juristischen Personen
deren Bezeichnung, Sitz sowie Vor- und Familienname
der zu ihrer Vertretung berufenen Organe,

e) Vertretungsbefugnis des Stiftungsvorstandes und
seiner Mitglieder.

§ 23
Übergangsbestimmungen

(1) Stiftungen und Fonds im Sinn des Tiroler Stif-
tungs- und Fondsgesetzes, LGBl. Nr. 34/1977, gelten als
Stiftungen und Fonds im Sinn dieses Gesetzes.

(2) Die Satzungen der Stiftungen und Fonds nach
Abs. 1 sind an dieses Gesetz anzupassen. Die geänderte
Stiftungs- bzw. Fondssatzung ist der Landesregierung
spätestens vier Monate nach dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes zur Genehmigung vorzulegen.

§ 24
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Juni 2008 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Stiftungs- und Fonds-

gesetz, LGBl. Nr. 34/1977, außer Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Hosp

Der Landesamtsdirektor:
Liener

27.Gesetz vom 13. März 2008, mit dem das Gemeindesanitätsdienstgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gemeindesanitätsdienstgesetz, LGBl. Nr. 33/
1952, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 83/
2003, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 des § 29 wird im ersten Satz die Wort-
folge „eines frei praktizierenden Arztes“ durch die
Wortfolge „eines zur selbstständigen Berufsausübung
berechtigten Arztes“ ersetzt.

2. Im Abs. 1 des § 42 hat die lit. a zu lauten:
„a) ihre Beförderung außerhalb des Landes Tirol, mit

Ausnahme der Beförderung zwischen einer Gemeinde
des politischen Bezirkes Lienz und den übrigen Ge-
meinden Tirols über das Land Salzburg,“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Zanon

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Aufgrund des § 5 Abs. 2 und 3 des Öffnungszeiten-
gesetzes 2003, BGBl. I Nr. 48, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 62/2007, und des § 113 Abs. 1
der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 57/2008, wird ver-
ordnet:

§ 1
Öffnungszeiten von Verkaufs-

stellen an Sonntagen

(1) Am 8., 15., 22. und 29. Juni 2008 dürfen anläss-
lich der Fußball-Europameisterschafts-Endrunde UEFA
EURO 2008 die Verkaufsstellen zur Versorgung von
Kunden mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, wie
Lebensmittel, Fotoartikel, Sportartikel, Bekleidung,
Schuhe, Artikel zur persönlichen Hygiene, Drogerie-
waren, Schmuck und sonstige Kleinartikel jeweils von
12.00 bis 18.00 Uhr offen gehalten werden.

(2) Für die gemäß Abs. 1 zulässigen Verkaufstätig-
keiten und alle damit im Zusammenhang stehenden Tä-
tigkeiten zur Betreuung von Kunden dürfen unbescha-
det weitergehender Ausnahmen nach arbeitsruherecht-
lichen Bestimmungen Arbeitnehmer mit Ausnahme von
jugendlichen Arbeitnehmern im Sinn des Bundesgeset-
zes über die Beschäftigung von Kindern und Jugend-
lichen 1987, BGBl. Nr. 599, zuletzt geändert durch das

Gesetz BGBl. I Nr. 79/2003, innerhalb der jeweils fest-
gesetzten Öffnungszeiten beschäftigt werden. Darüber
hinaus dürfen sie für Vorbereitungs- und Abschluss-
arbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den
zugelassenen Arbeiten stehen und ohne die diese nicht
durchführbar wären, soweit diese nicht vor oder nach
der Wochenend- und Feiertagsruhe vorgenommen wer-
den können, höchstens eine weitere Stunde beschäftigt
werden.

(3) Rechte zur Ausübung von Verkaufstätigkeiten
und zur Beschäftigung von Arbeitnehmern nach den
§§ 4 bis 7 der Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008
bleiben unberührt.

§ 2
Sperrzeiten für Gastgewerbebetriebe

Anlässlich der Fußball-Europameisterschafts-End-
runde UEFA EURO 2008 wird an den Spieltagen in
Tirol für die Nächte vom 10. zum 11. Juni, vom 14. zum
15. Juni und vom 18. zum 19. Juni 2008 von der Fest-
setzung einer Sperrzeit für Gastgewerbebetriebe abge-
sehen.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 8. Juni 2008 in Kraft und
mit dem Ablauf des 29. Juni 2008 außer Kraft.

28. Verordnung des Landeshauptmannes vom 29. April 2008 über die Öffnungszeiten von Ver-
kaufsstellen und die Sperrzeiten von Gastgewerbebetrieben während der Fußball-Europa-
meisterschafts-Endrunde UEFA EURO 2008

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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